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die Last fur die Industrie im Anfange minim sein, sie wirt Fidgenossenschaft.
Die Grundlagen des deutschen Arbeiterellnsall und muß aber enorm wachfen bis sum Zeitpuntte, wo die dne een ant. hbertin aus·

versicherungsaesetzes vom 6. Juli 13834. Zahl der hinzulommenden Rentenempfänger ungefähr gleich gefuhrten, resp. in Angriff genommenen Befestigungen
Von R. L.. i der Zahl derjenigen, die durch Tod oder — Ueber ünnd im Dindic auf entere vom Milnardepartement den

u. jchreiten des Kindesalters aus der Reihe der zu Versorgen eidgenosfischen Räthen in der nachsten Session noch vorzu

den auischeiden. schlagende Befestigungsarbeiten verlassen der Bundes
Ich komme nunmehr zu der Organisation der Ver Um nun die Nachtheile, die das Umlageverfahren für präsident und die Mitglieder des Bundesrathes

icherung. die Zulunst in fich birgt, eiwas absuschwachen, wurde, ver · (ausgenommen Schent, der in Urlaub ist. und Welti, der

Die Versicherung erjelat auf Gegeuseitigkeit der anlaßt durch dat Drängen der Oppositian, eine Vorschrift dus Gesundheitoructshten zuruckbieidt) heute (aa. de.) die
dem Gesetde unterstellien Beirlebe, welche zu diesem in das Geseh aufgenommen, welche die Bildung eines Ree Bundesfiadt, um min einander Oberaip, Gotthard, irolo
Zwede in Berufsgenossenschaften vereinigt werden. die servefondes vorschteibt; es sind desbald außer den ob und die Furta zu desuchen. Die Besichtigung dürfte zwei

Berufegenessenschaften sind für bestimmte Bezitke zu bilden genannten Veiträgen fährlich von den Mitgliedern der Be- Tage in An spruch nehmen.
and umfassen innerhalb derselben alle Beitiebe derjenigen cufegenofsenschaften an Zuschlagen jur Bldung des Reserve. — AWilliãtisches Zu den deutschen Mandvern bei Heidel

Industt iezweige, für welche sie errichtet sind. Die Bildung dondes noch zu leisten: bei der erstnaligen Umlegung dee bern und bei Engen hane sich auch eine Anhahl schweizerischer
er Verufsgenossenschaften erfolat entweder freiwilig nach Enischadigungabetrages 300,bei der weiten 200, bei Djfiziere, jedoch ohne offiigiellen Charakier, eingesunden. Sie
Anleluung des Gesehes, oder aber auf dem Verordnunas der driuen 150, bei der vierten 100, bei der funften 830, rühmen sehr die freundliche Aufnahme. Dhne andern Aus
vege durch den Vundesrath. An der Spide der Berufs. dei der secheten 60 und von da an bis zur eilsten Um weis, ale denfenigen, schweizerische Ojfiziere zu sein, wurden

zenossenschaft steht ein durch die Generalversammlung zu legung je 10e/weniger. sie zu den Uebungen zugelasfen, so daß sie denselbeninalen

wablender Vorstand, welchem die gesammte Verwaltung der —öA Delails solgenkounten. ——
Zenossenschaft obliegt, sosern das Gesrtz für gewisse Faälle vom Genossenschaftäverbande eingezogztn und an die vom Die Velocipedisten haben beim ostschweizerischen Truppen·
nichts Anderes bestimmt. Die Geschäste werden nach Maße Reichsversicherungamte bezeichneten Posttaffen abgeliefert, zusanmenzug so ireffliche Dienste geleistet, daß ihre miliuarische
zabe eines Genossenschaftsstatuts geführt; dieses leztere welch' ledtere diese Gelder an die zu bezelchnende Jentral Verwendung für die Zukunjt außer Frage steht. Sie sollen
anierliegt der Genehmigung des Bundesrathes. Innerhalb delle einsuliesern haben. den Adjutanten der vetschiedenen Siabe ihre Arbeit außer

der großen Berufegenossenschaften konnen durch Bestimmun Die Festseßung des Entschadigungsber Aldentlich erleichtert und wesenilich dazu beigettagen haben,
zen in den Genossenschaftostanuten örtlich abgegrenzie Selr rrages erfolart durch die Genossenschafts,daß die Pierde nicht überarbeitet werden mußten.

nonen mit Vertrauensmannern als Ortdorgane gebildet wer dvorst ände, eventuell durch die Selllonsvorssande, je nach — Vankuetenmancpel. Aus den Verhandlungen einer
den, um so die Obliegenheuen der Genossenschastavorstände dem rade der Verledung desp. der daraus emnehenden vom schweiz. Finandepattement in Sachen der Vanluoten

au eileichtern und eine schnelere und grundlichere Erledig· Folgen, auf Grund der durch die Oricpoligedehörde welchen frage einderusenen Kommission hebt Hr. Naiionalrath Cramer
ang der Geschäfte herbeizuführen. die betreffenden Unfalle anzuzeigen sind vorzunchmenden Dtey in Zurich Folgendes hervor:

Behufs gemeinschaftlicher Tragung des Versicherungs. Untersuchung. Diese Untersuchung, welcher ein Vertreter Der Gedaule, daß in der Suche eiwas WVen V
Risites konnen sich mehrere Verussgenossenschasten vereinigen. der Verufehenossenschast, fowie der rantenlasse, welchet der vne ,war allseinig porhanden. Ale dringen irten
Das ganze Verufsgenossenschaftswesen unierfieht in allen feinen Betroffene angehört, beiwohnen, erfirect sich auf die Fest woe alle anwesenden Vertreier 8 Dyrtban en 7
Behiehungen, wie Bildung, Veranderung, Auflbfung, Ab ellung der Veraniasfung und dirr des ünfelles, der ae — anderung von Ari. l0 des en n dem Siune, da

ceilung in Sebltionen ee., iheils der direkten Oberaufficht des ödteten oder verledien Personen, die Art der vorgekommenen Vanlen vorbergehende Angriffe der e von
Vundedrathes, theils des Reichsversicherungeamtes. Wird Verlehungen, den Verdleib der wverledten Personen, die 902 eingeräumt werden sollien n lese hor
cine Verufsgenossenschaft unfähig, ihren Verpflichumgen nach unterfiühungsberechtigten Hinterbliebenen der durch unfal würde nach Aeußerungen Einzelner sen st eine etwelche
zukommen, so wird sie aufgeldet und die Mitglieder der Getödteten. — gesetlichen Notenreserven in den
selden werden andern Genossenschaften zugetheilt; die Fort Die Auszahlung der Renten und Ent 4 —

bezablung der Renien, zu welchen die aufgeloete Beruss· scadig Iene d die —E— zu danden die in — “ Fanse g
genossenschaft verpflichtet war, übernimmt das Reich. oer Bezugsberechtigten ersolat durch eine bezeichnete Post i w ree w &amp; — 7

Behufs Festsegzung der Veitrage der Mitglieder werden Lasse des betreffenden Genossenschaftobezitles und zwar dor p s * ene * be Iq ain auf dem
innerhalb der Berussgenossenschaften Gefahrenklassen schußweise auf die vom Genossenschaftsvorstand auszustellenden 8* ——* * da —*
gebildet und ein Gefahrentarif festaesedt, d. h. die Höhe AUnweisungen. F —6 y

— — *5— n J liche Recht zur Notenausgabe verliehen würde, möglich sei,
der von den ainzeinen Gesabrentlassen zu leistenden Beitrage Behujs Schlichtung von Streitigleiten, welche aus der Fortschrinte besonders in Bankkreisen gemacht hat, die vor

bestunmt. Dis Vuildung der hiesahrentlasen, sowie die Auf Festsedung des Entschadigungeberrages enistehen, oder aus noch nicht Laugem dem Gedanken nicht —* gegen ·
ftellung des Gefahrentarifs erfolgen nach dem Grade der er Einsprache, daß der Beirieb, in dem sich der Un— überstanden. Nicht ohne einen gewissen Einsluß konnte auch die

Bejahrlichteit der einzelnen Vetriebe. Bei schlechter Hand. sall ereihnele, nicht versicherungopfligug sei, ii sur seden ainen —S—
habung derSicherheisvorschriften dann ein Betrieb einer Zerufogenossenschaftobeirt in Schaedoge dich tdorgesehen gioihwendigten hin deh der unb emne i denn
johern Gefahrenllase zugeheilt werden, als er seiner Nauur Dasfelbe desteht aus einem siandigen Vorsitzenden, der von inderer —æe* Mittel, ohne—8 zur Ausgabe
W¶ genulich gehorne. Qegen die umuerstalung in die Ger t ehd. Landesdedörde aus den Veamuen des detresenden von Staatspapiergeld mit Zrangerur werde greifen mufsen
ahrenllasse und den Gejahrentarif sieht die Verufung an Vejirtes gewähit wird, ferner aus dier Beisidern, even also du demsenigen Mincl welches dis anhin von manher

dasReichs versicherungsamt offen. wwei aus der Reihe der der Genossenschaft angehörenden Shie ale daurinwan sehen —E ———
Die Genossenschaften sind befugt, durch Beauftragte die Arbeitgeber und zwei aus der Zahi der versicherten Ar— dant ims deld gefuht worven iñ

Befolgung der zur Verhürung von Unfällen beiter gewählt werden. Gegen die Entscheidungen des A

erlassenen Vorschriften zu überwachen und von SchiedsgerichtesstehtdieBerufungandasNeichsversicherungs- Luzern. Die gestern erwähnte Eingabe des libe
den Gnrichtungen, soweit sie für die Einschadung in den amt zu ralen Zentralkomites an den Regierungsrath

Zesahrentarif von Bedeutung sind, Kenntmiß zu nehmen. Das ReichsversicherungsamtistmitderBeauffichtigunginSachender Lehrerexerzitien lautet: II
Befurchet der Betriebeunernehmer die Verlezung eines ger Befolgung dieses Gesezes beauftragt. Dasselbe stet auch Tit. Das unterheichnere Jentraltomite der Freisinnigen
Jabritueheimnisses oder die Sdadigung seiner Geschäfiu Die iechnngen der einmenen Berufegenossashasen zusammen des Kamons Lujern halt es fur angezetgt, die gristlichen
interessen durch den Beauftragten der Genossenschaft, so tamm üund umeibeeiter aljabrlich dem Reicherage eine General. Sehrerererzitien welche nach unwidersprochen geblicbenen
er andere Sachverständige verlangen. abrechnung. Es hat seinen Siz in Verlin und bestett aus Zeltungsnachrichten demnächstinHohenrainabgehalien wer.

Die Aufbringung der Mittel für die von den dret ständigen Mirglicdern (einschlicblich des Prasidenten) den souen und über weiche die fennliche Meinung —zu.
Berufdgenossenschasten zu leistenden Entschadigungs-Betrage und acht dicht sRändigen Mitglledern Der Präasidem unde meist im ungünsiigen Sinne — dereus heurihein hat, auch

and die Verwaltungetkosten ersolgt durch Beiträge, welche von die zwei ständigen Mitglieder werden auf Vorschlag des bei Ihrer hohen Behörde zur Sprache zu bringen.

den Mitgliedern nach Maßgabe der in ihren Betrieben von Bundesrathes vom Kaiser auf Lebenszen gewählt. Von Es scheint uns vorab, dag zur Veranstaltung solcher
den Versicherten verdlenten Lohne und Gehälter, sowie der den übtigen Mitgliedern werden vier vom Bundestathe aud außzerordemlichen Andachis und Bußůbungen dermalen uber

Jatutengemäßen Gefahrentarife jährlich um gelegt werden, seiner Mitte und je zwei von den Genossenschaftsvorständen haupt kein Anlaß vorhanden sei. Nichts berechtigt zu der
d. h. es werden die Veiträge zur Dedung der Jahr sur aus den Arbeitgebern und von den versicherten Arbeitern Annahme, daß der Geist derIrreligiositat unser Volkoleben
Jahr sich witllich ergebenden Entschädigunge summen nach dem aus ihrer Mine gewäblt. Die Lasten des Rieschödersichetunge. bedrode oder dah die —RA——

obgenannten Modus von A 8 amtes und seiner Verwaltung trägt das Reich. w g — 33 Iesonst sast durchweg im modernen erungswesen das er Kirchgenossen, mit Inbegriff der Angehörigen des Lehrer
— der versicherungtechnisch berechneten festenPrämien Dieses sind in kurzen Hauptzügen die Grundlagen, auf ssandes, in vollem Maße zu befriedigen. Vielmehr ist die

ahlungen Geltung hat. Dieses im Geschesentwurfe im denen das 111 Paragraphen umfassende deutsche Arbeiler Veranstaltung der Exerzitien offenbar der Aussluß gewisser
Wegensatz zu dem sonst allgemein üblichen Prämienbezug Unfallversicherungsgeset errichtet ist. Mögeesnichtzu lange ÜUbertriebener kirchlicher Aspirationen, welche in neuerer Zeit
Dedungsverfahren) angenommene sog. Umlageverfahren hat dauern, bis auch die Schweiz ein allerdings ihren speziellen wieder sich geltend machen, welche aber belannilich für unser

33. die hestigste Dedatte im Reichstage hervorgerufen Verhälinissen angemessenet, ahnliches Gesedes· Jnsitu aufzu Land und Volk noch wemals gute Fruchte getragen haben.
Die Gegner desselben machten geltend und zwar nicht miß weisen hat, das den unerquidlichen Verhälinissen, welcht Im Weitern halten wir sodann dafür, daß die Art
Anrecht, daß dadurch die Industrie der Zukunft, derer. unser gegenwärtiges, theulweise sehr einseitiges Daftpfüichin und Werse der Veranst altung der Exerziuien mit

ve Stellung, Kraft und eeen ec. — Zesetz nur zu oft herbeiführt, einmal ein Ende mucht. de Sun mnin F —A— pe —noch gar nicht emessen sei, zu Gunsten der gegenwärtigen es stantons umn Widerspruche sich befinde. Ver
de — werde. — in — fassungen soll das Schulwesen ausschließlich unter staatlicher
That wird durch das u Recht bestehende Umlageverfahren Leitung stehen. Nun ninunt sich eine Priesterlonferenz, also


